


Pressemitteilung 
Titel:
Ansprechpersonen für Betroffene von sexualisierter Gewalt benannt – Evangelische Kirchengemeinde [Name der Kirchengemeinde] setzt wichtigen Baustein ihres Schutzkonzeptes um
[Ort], [Datum] –
Der Kirchenvorstand der [Name der Kirchengemeinde] hat zwei Ansprechpersonen berufen, die künftig als vertrauliche als vertrauliche Kontaktpersonen für betroffene von sexualisierter Gewalt innerhalb kirchlicher Strukturen zur Verfügung stehen. Damit setzt die Kirchengemeinde eine wichtige Vorgabe des eigenen Schutzkonzepts zur Prävention von sexualisierter Gewalt um.
„Wir wollen, dass unsere Gemeinde ein sicherer Ort für alle ist – besonders für Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene“, betont [Name, Funktion]. „Deshalb ist es uns wichtig, dass Menschen, die Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt erlebt haben oder beobachten, kompetente Ansprechpersonen finden, die zuhören und helfen können.“
Die Ansprechpersonen sind unabhängig in ihrer Tätigkeit und unterliegen der Verschwiegenheit. Sie unterstützen Betroffene dabei, ihre Situation zu klären und geeignete nächste Schritte zu finden. Dazu gehört etwa die Vermittlung an die Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt der Evang.-luth. Kirche in Bayern (ELKB) oder regionale Fachberatungsstellen. Ein wichtiger Grundsatz dabei lautet: Zuhören, ernst nehmen, weiterhelfen. Ansprechpersonen schaffen einen geschützten Rahmen, in dem Betroffene über Erlebtes sprechen können – ohne Druck und mit dem Wissen, dass ihr Anliegen respektvoll behandelt wird.
„Viele betroffene Personen brauchen zunächst einfach jemanden, der zuhört und ihre Erfahrung ernst nimmt“, erklärt Martina Frohmader, Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB. „Erst wenn ein Wissen über die unterschiedlichen Möglichkeiten besteht, können die nächsten Schritte – etwa eine Vermittlung an externe Fachberatungsstellen und/oder eine Meldung – gegangen werden.“
Nach ihrer Berufung nehmen die Ansprechpersonen an einem Einführungsseminar teil und werden so auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Die Tätigkeit der Ansprechpersonen ist im Präventionsgesetz der ELKB rechtlich verankert. Ziel dieses Gesetzes ist es, Strukturen zu schaffen, die Betroffene unterstützen, Schutz bieten und Verantwortliche handlungsfähig machen.
Die Kontaktdaten der Ansprechpersonen werden in den Gemeindebriefen, mit Aushängen und auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht.
Kontakt:
[Name, ggf. Telefonnummer, E-Mail-Adresse der Kirchengemeinde]
[Adresse der Kirchengemeinde]
[www.kirchengemeinde-xy.de]

